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BLICKPUNKTE 179

ModeUs der Literaturförderung. Aber
wenn man — ein einziges Beispiel nur
— die Art und Weise verfolgt, wie
GruppenmitgUeder sich öffentlich im
Vorfeld der jüngsten Bundesratswahl
vehement für und ebenso vehement

gegen den Kandidaten der Freisinnigen
Partei ereifert haben, dann erscheint
das pohtische Credo im Zweckartikel
als ungedeckte Deklaration, ich würde
selbst meinen: als Fremdkörper. Eine
Gruppe von Schriftstellern, die sich so
kompetent und schlagkräftig für die
Interessen der Schreibenden einzusetzen

versteht, muss meiner Meinung
nach, wenn sie glaubwürdig bleiben
wUl, aUe Deklarationen und Absichts¬

erklärungen meiden, die von der ReaUtät

in den eigenen Reihen nicht gedeckt
sind. Sie muss sich zum Meinungsplu-
raüsmus bekennen, zur grösstmöglichen

Freiheit und Offenheit, was nicht
heisst, dass sie totalitäre und
demokratiefeindliche Positionen tolerieren. Die
allein sind auszuschliessen. Sonst aber
müsste gelten: Ein SchriftsteUer, der
sich parteipolitisch engagiert, tut es für
sich allein, in seinem eigenen Namen
und weil es seinen Überzeugungen
entspricht. Er ist dann kein «stellvertretender

Oppositioneller», sondern ein
politisches Individuum, das den Schulter-
schluss mit Gleichgesinnten sucht.

Anton Krättli
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Ostenelt-
Sprünglizeit!

Spezialitäten
in grosser Auswahl.

\ PARAOEPLATZ, HAUPTBAHNHOF ZÜRICH. SHOP VILLE, /LÖWENPLATZ. STAOEtHOFERPLATZ, GLATTZENTRUM.

SC-SPREITEN8ACH. AIRPORT-SHOPPING KLOTEN
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Dächer sind ein Bausystem -
Eternit Ihr Partner.
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